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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Schwabach plant in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Vogelsang 

die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP S-X-20 „Stadtgold 

- Stadtquartier ehemaliges Fabrikgelände Niehoff an der Fürther Straße“ (vergleiche 

hierzu Anlage 1).  

 

Auf das Plangebiet wirken die Verkehrsgeräuschimmissionen der benachbarten 

Straßen ein. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind schalltechnische Un-

tersuchungen der im Plangebiet sowie im Umfeld des Plangebietes zu erwartenden 

Geräuschimmissionen entsprechend den derzeit geltenden anzuwendenden Regel-

werken durchzuführen und zu beurteilen. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der  

schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen zusammengefasst. 

 

 

2. BEARBEITUNGSUNTERLAGEN 

 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung liegen die nachstehenden, 

vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten bzw. in seinem Namen eingeholten Un-

terlagen und Daten zugrunde: 

 

- Stadt Schwabach, Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grün-

ordnungsplan VEP S-X-20 „Stadtgold - Stadtquartier ehemaliges Fabrikgelände 

Niehoff an der Fürther Straße“, Entwurf vom 15. Februar 2022, erhalten per  

E-Mail vom 3. März 2022 (Planungsbüro Vogelsang)  

- Unterlagen, erhalten von Bayernhaus Wohn- und Gewerbebau GmbH: 

- Entwicklung Baugebiet, B-Plan, Maßstab 1:500, Stand: 8. März 2022 

- Entwicklung Baugebiet, Verkehr fliesend, Maßstab 1:500, Stand:  

14. Februar 2022 

- Ansichten West Fürther Straße, Maßstab 1:200, Stand: 18. Februar 2022 

- B-Plan - Ansichten, Stadtgold Schwabach 1 Gold, Fürther Straße, 91126 

Schwabach, Maßstab 1:200, Stand: 21. Januar 2022 
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- Ansichten, 5Gold, Errichtung von 3 Wohngebäuden mit Tiefgarage und 

KITA, Fürther Straße, 91126 Schwabach, Maßstab 1:200, ohne Datum 

- Verkehrsplanerische Begleitung zur Vorbereitung der Schaffung des Bau-

rechts Schwabach StadtGold vom 17. Februar 2022, R+T Verkehrsplanung 

GmbH 

- Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, digitale Flurkarte, abge-

rufen am 9. Dezember 2020 

- Erkenntnisse des Ortstermins am 6. November 2020 

- Projektbezogene Abstimmungen mit der Stadt Schwabach und Bayernhaus 

Wohn- und Gewerbebau GmbH im Zeitraum von November 2020 bis März 2022 

 

 

3. REGELWERKE UND VERÖFFENTLICHUNGEN 

 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die nachstehenden Re-

gelwerke und Veröffentlichungen zugrunde: 

 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch   

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG),   

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)   

vom 12. Juni 1990, zuletzt geändert durch die zweite Verordnung  

vom 4. November 2020, gültig seit 1. März 2021 

 

DIN 18005:2002-07  

Schallschutz im Städtebau   

- Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987  

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren;   

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
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DIN 4109-1:2018-01  

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

 

RLS-19, Ausgabe 2019 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

 

Oberverwaltungsgericht NRW, Urteil 7 D 34/07.NE vom 13. März 2008 

(RdNm. 180 ff) 

 

Oberlandesgericht Koblenz, Urteil vom 30. Januar 2006 

 

 

4. IMMISSIONSORTE UND ANFORDERUNGEN 

 

4.1 Immissionsorte 

 

4.1.1 Immissionsorte im Plangebiet 

 

Die Schallimmissionssituation im Plangebiet wird in Form von Rasterlärmkarten 

bzw. Gebäudelärmkarten dargestellt.  

Die berücksichtigten Immissionshöhen für die Lärmkarten sind in Abschnitt 6.1 nä-

her beschrieben.  

 

 

4.1.2 Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes 

 

Zur Beurteilung des Verkehrszuwachses durch den planinduzierten Verkehr werden 

repräsentative Immissionsorte im Umfeld des Plangebietes zugrunde gelegt. Die 

Schallimmissionssituation an den Immissionsorten wird in Form von Gebäudelärm-

karten mit dem jeweils höchsten Beurteilungspegel je Fassade und Gebäude dar-

gestellt. 
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4.2 Anforderungen 

 

4.2.1 Anforderungen an das Plangebiet 

 

Im Plangebiet sind Flächen geplant, welche als Allgemeines Wohngebiet (WA) ge-

mäß § 4 BauNVO und als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt 

werden. 

 

 

4.2.1.1 Anforderungen gemäß DIN 18005 

 

Für die Beurteilung der schallimmissionsschutztechnischen Situation im Plangebiet 

im Rahmen der Bauleitplanung ist die DIN 18005 mit dem Beiblatt 1 heranzuziehen. 

Die im April 2017 beschlossene Änderung der BauNVO mit der Einführung des  

„Urbanen Gebietes (MU)“ ist in der DIN 18005 jedoch noch nicht berücksichtigt.  

Für die Beurteilung der Schallimmissionen im Plangebiet werden daher hilfsweise 

die Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) herangezogen. Demnach sind nach-

stehende Orientierungswerte einzuhalten: 

 

Gebietsausweisung Orientierungswerte LOW in dB(A) 

 tags  
6.00 Uhr - 22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr - 6.00 Uhr 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40/45 1) 

Mischgebiete (MI) 60 45/50 1) 

1) Der niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von 
vergleichbaren öffentlichen Betrieben. Der höhere Wert ist auf Verkehrsgeräusche anzuwenden. 

 

Hinweis: 

Auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-

den-Württemberg, Städtebauliche Lärmfibel, Hinweise für die Bauleitplanung, wird 

für die Betrachtung eines Urbanen Gebietes empfohlen, analog zur TA Lärm den 

Orientierungswert für ein Mischgebiet für den Tagzeitraum um 3 dB zu erhöhen und 

für den Nachtzeitraum zu belassen.  

Im vorliegenden Fall wird bei der Beurteilung der Verkehrsgeräuschimmissionen 

diese Empfehlung jedoch nicht berücksichtigt.  
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4.2.1.2 Weitergehende Anforderungen und Hinweise an Verkehrsgeräusche 

 

4.2.1.2.1 Anforderungen der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 

 

Im Rahmen einer möglichen Abwägung durch die Stadt Schwabach können bei 

Neuplanungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Einzelfall die grund-

sätzlich für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Straßen geltenden  

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (16. Verordnung zum Bundesimmissions-

schutzgesetz - Verkehrslärmschutzverordnung) herangezogen werden. Die Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV, § 2, betragen: 

 

Gebietsausweisung  
 

Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 
LIGW in [dB(A)] 

 tags 
6.00 - 22.00 Uhr 

nachts 
22.00 - 6.00 Uhr 

Allgemeine Wohngebiete 59 49 

Mischgebiete, Urbane Gebiete 64 54 

 

 

4.2.1.2.2 Schwelle der Gesundheitsgefährdung 

 

Für die Grenzen für Gesundheitsgefährdung bzw. Eigentumsbeeinträchtigung durch 

Verkehrsgeräuschimmissionen sind gesetzlich keine Grenzwerte festgelegt.  

In der Rechtsprechung (Einzelfallentscheidungen) werden jedoch die Grenzen für 

die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle (Schwellenwerte LSW) für Verkehrs- 

geräuschimmissionen in Wohngebieten allgemein bei Beurteilungspegeln außen ab 

70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht bzw. in Mischgebieten ab 72 dB(A) am 

Tag und 62 dB(A) in der Nacht angenommen.  

Nach der gängigen Rechtsprechung liegt hier auch die Schwelle der Gesundheits-

gefährdung. 
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4.2.1.2.3 Hinweis zur Beurteilung der Außenwohnbereiche 

 

Gemäß dem Urteil 7 D 34/07.NE des Oberverwaltungsgerichtes NRW (Einzelfall-

entscheidung) ist eine angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche einer 

Wohnung (Terrassen, Balkone, Loggien und Dachgärten) möglich, wenn diese 

einem Dauerschallpegel tags von  Lr  ≤  62 dB(A) 

ausgesetzt sind. Damit wird die Schwelle der unzumutbaren Kommunikation und 

Erholung nicht überschritten.  

Die Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen ist auf die Tagzeit beschränkt. 

 

 

4.2.2 Anforderungen an das Umfeld des Plangebietes 

 

Im Zuge einer Abwägung ist die Änderung der Verkehrsgeräuschimmissionen an 

den bestehenden Wohngebäuden im Umfeld des Plangebiets durch den planindu-

zierten Verkehr zu untersuchen. Relevant für diese Betrachtung sind die 

schalltechnischen Auswirkungen des planinduzierten Verkehrs auf den benachbar-

ten Straßen und die Schallreflexionen von den geplanten Gebäuden im Plangebiet.  

 

Für die Beurteilung der Pegeländerung liegen keine Regelwerke vor. Daher werden 

hilfsweise die grundsätzlich für den Neubau oder die wesentliche Änderung von 

Straßen geltenden Immissionsgrenzwerte sowie Bestimmungen des § 1 der  

16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) herangezogen. 

Dabei wird der Schutzcharakter der Grundstücke auf der Grundlage des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Schwabach berücksichtigt.  

 

Zudem wird auf das Urteil des OLG Koblenz vom 30. Januar 2006 hingewiesen. 

Demnach ist im Bebauungsplanverfahren bei einer Erhöhung der bestehenden Ge-

räusch-Vorbelastung von über 70 dB(A) am Tag bzw. über 60 dB(A) in der Nacht 

durch planinduzierte Erhöhungen um 0,3...0,5 dB das Erfordernis zur Durchführung 

von Lärmschutzmaßnahmen im Hinblick auf eine Lärmsanierung zu prüfen. 
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5. BERECHNUNGSVORAUSSETZUNGEN 

 

5.1 Allgemeines/Beschreibung des Plangebietes 

 

Eine Übersicht über die Umgebung und das Plangebiet ist der Anlage 1 zu entneh-

men. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP  

S-X-20 „Stadtgold - Stadtquartier ehemaliges Fabrikgelände Niehoff an der Fürther 

Straße“ umfasst Grundstücke mit folgenden Flurstücks-Nummern zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Bebauungsplans: 801/2, 801/3, 801/6, 801/7, 801/9, 801/10, 

801/11, 801/12, 801/13, 802, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/6, 803/3 und 803/5 

jeweils der Gemarkung Schwabach. 

Im Plangebiet sind Flächen geplant, welche als Allgemeines Wohngebiet (WA) ge-

mäß § 4 BauNVO und als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt 

werden. 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Entwurfes des Bebauungsplanes sind Ge-

bäude mit einer maximalen Geschossigkeit von V geplant. 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Plangebietes ist im Osten an die Limbacher 

Straße und im Westen an die Fürther Straße vorgesehen. 

 

 

5.2 Berechnungseingangsdaten/Verkehrszahlen 

 

5.2.1 Vorbemerkungen 

 

Gemäß Abstimmung mit der Stadt Schwabach werden die Berechnungen der Ver-

kehrsgeräuschimmissionen unter Berücksichtigung folgender Voraussetzungen 

durchgeführt: 

 

- Berechnungsverfahren der RLS-19 

- Keine wesentliche Änderung der Fürther- und Limbacher Straße im Sinne der  

16. BImSchV  

- Straßengattung der Fürther Straße: Bundesstraße  
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Für die Untersuchung des Verkehrslärms sind sowohl die Verkehrsmengen des 

Prognose-Nullfalls als auch des Prognose-Planfalls, jeweils für das Prognosejahr 

2030, erforderlich.  

Die Verkehrsstärke der benachbarten Straßen wurde in den Berechnungen gemäß 

der „Verkehrsplanerischen Begleitung zur Vorbereitung der Schaffung des Bau-

rechts Schwabach StadtGold“ vom 17. Februar 2022 der R+T Verkehrsplanung 

GmbH, wie im Folgenden näher beschrieben, angesetzt.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw und Lkw auf den jeweiligen Straßen-

abschnitten wird gemäß den vorhandenen Verkehrsschildern auf den Straßen be-

rücksichtigt.  

 

 

5.2.2 Prognose-Nullfall 

 

Die Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls sind zur Ermittlung des Verkehrszu-

wachses durch den planinduzierten Verkehr aus dem Plangebiet erforderlich.  

 

Die gemäß Anlage 6.3 der vorgenannten Untersuchungen der R+T Verkehrspla-

nung GmbH angesetzten Verkehrszahlen und die daraus ermittelten Emissionspe-

gel (Lw‘) tags und nachts gemäß RLS-19 für den Prognose-Nullfall 2030 sind den 

Anlagen 2 und 3 zu entnehmen. 

 

 

5.2.3 Prognose-Planfall 

 

Die Verkehrsmengen des Prognose-Planfalls sind zur Ermittlung der im Plangebiet 

zu erwartenden Verkehrsgeräuschimmissionen sowie der Erhöhung der bestehen-

den Verkehrsgeräuschimmissionen (Prognose-Nullfall) durch den planinduzierten 

Verkehr aus dem Plangebiet relevant. 

 

Die gemäß Anlage 7.3 der vorgenannten Untersuchungen der R+T Verkehrspla-

nung GmbH angesetzten Verkehrszahlen und die daraus ermittelten Emissionspe-

gel (Lw‘) tags und nachts gemäß RLS-19 für den Prognose-Planfall 2030 sind den 

Anlagen 4 bis 6 zu entnehmen. 
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5.3 Randbedingungen der schalltechnischen Berechnungen 

 

Die schalltechnischen Berechnungen werden mit einem Schallimmissionsprogno-

seprogramm (Software SoundPLANnoise, Version 8.2 (64 Bit), Stand: 

22. März 2022 der SoundPLAN GmbH) mit folgenden Randbedingungen durchge-

führt: 

 

- Die Berechnungen erfolgen auf der Basis der unter Abschnitt 5.2 genannten Ein-

gangsdaten.  

- Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemäß RLS-19. 

- Für das gewählte Untersuchungsgebiet wird ein digitales, dreidimensionales Be-

rechnungsmodell erstellt. Die Geländesituation wird anhand der im  

Abschnitt 2 genannten Pläne berücksichtigt. Sofern sich aus dem schalltechni-

schen Modell Abschirmungen für die untersuchten Immissionsorte ergeben, wer-

den diese auf Grundlage der genannten schalltechnischen Regelwerke berück-

sichtigt. 

- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von bestehenden und ge-

planten Gebäuden wurde der Reflexionsverlust für glatte Wände  

mit ∆L  =  1 dB 

angesetzt. 

 

 

6. BERECHNUNGSERGEBNISSE UND BEURTEILUNG 

 

6.1 Verkehrsgeräuschimmissionen im Plangebiet 
 

6.1.1 Berechnungsergebnisse  

 

Die unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5.2.3 des Berichtes genannten Ver-

kehrszahlen für den Prognose-Planfall 2030 zu erwartenden Verkehrsgeräu-

schimmissionen tags und nachts im Plangebiet sind in den Anlagen 7 bis 17 wie 

folgt dargestellt:  
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Anlage 7: Rasterlärmkarte tags Immissionshöhe h  =  2,00 m ü. GOK  

 (Außenwohnbereiche) 

Anlage 8: Gebäudelärmkarte tags Immissionshöhe: Erdgeschoss 

Anlage 9: Gebäudelärmkarte tags Immissionshöhe: 1. Obergeschoss 

Anlage 10: Gebäudelärmkarte tags Immissionshöhe: 2. Obergeschoss 

Anlage 11: Gebäudelärmkarte tags Immissionshöhe: 3. Obergeschoss 

Anlage 12: Gebäudelärmkarte tags Immissionshöhe: 4. Obergeschoss 

Anlage 13: Gebäudelärmkarte nachts Immissionshöhe: Erdgeschoss 

Anlage 14: Gebäudelärmkarte nachts Immissionshöhe: 1. Obergeschoss 

Anlage 15: Gebäudelärmkarte nachts Immissionshöhe: 2. Obergeschoss 

Anlage 16: Gebäudelärmkarte nachts Immissionshöhe: 3. Obergeschoss 

Anlage 17: Gebäudelärmkarte nachts Immissionshöhe: 4. Obergeschoss 

 

 

6.1.2 Beurteilung 

 

Die Berechnungsergebnisse sind wie folgt zu beurteilen: 

 

- Der Orientierungswert tags der DIN 18005 für Mischgebiete  

von LOW  =  60 dB(A) 

wird in den Außenwohnbereichen im Inneren des Plangebietes im Wesentlichen 

eingehalten (vergleiche hierzu Anlage 7, hellgrüner Bereich) 

- Die Orientierungswerte tags und nachts der DIN 18005 für Mischgebiete  

von LOW  =  60/50 dB(A)  

werden an den lärmabgewandten Fassaden der geplanten Gebäude im Westli-

chen eingehalten (vergleiche hierzu Anlagen 8 bis 17, hellgrün markierte Pegel).  

- Die Immissionsgrenzwerte tags und nachts der 16. BImSchV für Mischge-

biete/Urbane Gebiete von LIGW  =  64/54 dB(A)  

werden an den lärmabgewandten Fassaden der geplanten Gebäude sowie der 

Limbacher Straße zugewandten Fassaden der Gebäude 5.1 bis 5.3 eingehalten 

(vergleiche hierzu Anlagen 8 bis 17, hell- und dunkelgrün markierte Pegel).  

An allen anderen Fassaden werden die vorgenannten Immissionsgrenzwerte 

überschritten (vergleiche hierzu Anlagen 8 bis 17, rot und lila markierte Pegel). 
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- Die Schwelle der unzumutbaren Kommunikation und Erholung, die nach dem 

Urteil 7 D 34/07.NE des Oberverwaltungsgerichtes NRW (Einzelfallentschei-

dung) für eine angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche einer Wohnung 

bei einem Dauerschallpegel tags von  Lr  ≤  62 dB(A) 

angesetzt wird, ist an den lärmzugewandten Fassaden der geplanten Gebäude 

zum Teil erheblich überschritten und an den lärmabgewandten Fassaden im 

Wesentlichen eingehalten. 

- Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung, die nach der Rechtsprechung in Misch-

gebieten ab 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der Nacht angenommen wird, ist 

an den der Fürther Straße zugewandten Fassaden erreicht bzw. überschritten 

(vergleiche hierzu Anlagen 8 bis 17, lila markierte Pegel). 

 

 

6.2 Verkehrsgeräuschimmissionen im Umfeld des Plangebietes 

 

6.2.1 Berechnungsergebnisse 

 

Die Ermittlung der Verkehrsgeräuschimmissionen im Umfeld des Plangebietes er-

folgt auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens der RLS-19.  

Die Verkehrsgeräuschpegel für den Prognose-Nullfall 2030 und den Prognose-Plan-

fall 2030 an den Wohngebäuden im Umfeld des Plangebietes sind in Form von 

Lärmkarten mit dem höchsten Schallpegel je Immissionsort in den Anlagen 18 und 

19 wie folgt dokumentiert: 

 

Anlage 18: Prognose-Nullfall 2030, Beurteilungspegel tags/nachts 

Anlage 19: Prognose-Planfall 2030, Beurteilungspegel tags/nachts 

 

Die Anlage 20 zeigt den Vergleich (Pegeldifferenz) der Beurteilungspegel tags und 

nachts der Berechnungsfälle Prognose-Nullfall 2030 und Prognose-Planfall 2030. 
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6.2.2 Beurteilung 

 

Eine Beurteilung des Verkehrslärms im Umfeld des Plangebietes auf der Grundlage 

der hilfsweise herangezogenen Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) führt 

zu folgendem Ergebnis: 

 

- Die Immissionsgrenzwerte tags und nachts der 16. BImSchV für Mischgebiete 

werden an allen untersuchten Wohnhäusern an der Fürther Straße und Limba-

cher Straße bereits im Prognose-Nullfall überschritten (vergleiche hierzu Anlage 

18 rot und lila markierte Pegel). 

- An den Wohnhäusern im Kreuzungsbereich Fürther Straße/Limbacher Straße 

sowie an den Wohnhäusern, Fürther Straße 21 und 31 und Grenzweg 5, werden 

bereits im Prognose-Nullfall Beurteilungspegel tags von über 70 dB(A) sowie 

nachts von über 60 dB(A) festgestellt (vergleiche hierzu Anlage 18, lila markierte 

Pegel). Im Prognose-Planfall ist an diesen Immissionsorten eine weitergehende 

Erhöhung der Beurteilungspegel tags von 70 dB(A) und nachts von 60 dB(A) um  

  ΔL  =  0,3…0,9 dB 

sowie am Wohnhaus, Grenzweg 9-12 eine erstmalige Überschreitung der Beur-

teilungspegel nachts von 60 dB(A) um  ΔL  ≤  0,9 dB 

zu erwarten (vergleiche hierzu Anlage 19). Damit liegt an diesen Immissionsorten 

eine wesentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchV, § 1, vor. 

- An den Immissionsorten in der Fürther Straße 14-16, Galgengartenstraße 33 und 

Limbacher Straße 40, ist eine Minderung der Beurteilungspegel tags und nachts 

des Prognose-Nullfalls um bis zu  ΔL  =  2,8 dB 

festzustellen (vergleiche hierzu Anlage 20). Diese resultiert aus den zu erwarten-

den Abschirmungen durch die geplanten Baukörper, Haus 1 im Plangebiet. 

- An allen anderen Immissionsorten ist im Prognose-Planfall eine Erhöhung der 

Beurteilungspegel tags und nachts um  ΔL  ≤  0,7 dB  

festzustellen (vergleiche hierzu Anlage 20). Eine wesentliche Änderung im Sinne 

der 16. BImSchV, die in diesem Fall ab einer Erhöhung der Beurteilungspegel 

durch die prognostizierte Verkehrsbelastung des Prognose-Planfalls um mindes-

tens 3 dB (2,1 dB) definiert wird, liegt somit nicht vor.  
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7. ERFORDERLICHE LÄRMSCHUTZMAẞNAHMEN 

 

7.1 Innerhalb des Plangebietes 

 

Im Zusammenhang mit den durchgeführten schallimmissionsschutztechnischen Un-

tersuchungen wurde festgestellt, dass zum Schutz vor Verkehrsgeräuschimmissio-

nen Lärmschutzmaßnahmen im Plangebiet erforderlich sind. 

 

Zum Schutz vor Verkehrsgeräuschimmissionen sind grundsätzlich vorrangig aktive 

Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle, lärmorientierte 

Grundrissgestaltung) vorzusehen.  

Die lärmorientierte Grundrissgestaltung sieht vor, mindestens ein Fenster jedes 

schutzbedürftigen Raumes an den lärmabgewandten Fassaden zu orientieren. 

Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden bzw. Lärm-

schutzwällen aufgrund der vorhandenen städtebaulichen Situation nicht realisierbar 

sind bzw. die lärmorientierte Grundrissgestaltung durch die Ausschöpfung aller pla-

nerischen Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, kann im Rahmen der Abwägung der 

Stadt Schwabach ersatzweise die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen 

am Gebäude (z. B. Schallschutzfenster, Prallscheiben, Schiebeläden vor den Fens-

tern, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, verglaste Loggien etc.) erfolgen. Dabei 

ist auch ein geeignetes Lüftungskonzept in den Räumen zu berücksichtigen. Hier-

durch kann die Einhaltung der gesetzkonformen, zulässigen Innenpegel in den 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, auch bei den festgestellten Überschreitun-

gen der Verkehrsgeräuschimmissionen (vergleiche hierzu Abschnitt 6.1.1 des Be-

richtes), gewährleistet werden. 

 

Die detaillierte Ausarbeitung und Angabe der erforderlichen Lärmschutzmaßnah-

men kann im Genehmigungsverfahren nach Vorlage der Gebäudeplanunterlagen 

erfolgen. Aus fachtechnischer Sicht wird hierzu die Auslegung der erforderlichen 

passiven Lärmschutzmaßnahmen auf Grundlage der DIN 4109 in der aktuellen  

Fassung empfohlen. 
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In Außenwohnbereichen der Wohnungen (Balkone und Terrassen), in denen die 

nach dem Urteil 7 D 34/07.NE des Oberverwaltungsgerichtes NRW (Einzelfallent-

scheidung) angesetzte Schwelle der unzumutbaren Kommunikation und Erholung 

überschritten wird, ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandten Gebäude-

seiten und/oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen (z. B. Balkonverglasung) 

sicherzustellen, dass in den Außenwohnbereichen der Dauerschallpegel tags von  

62 dB(A) eingehalten wird.  

 

 

7.2 Außerhalb des Plangebiets 

 

Aufgrund der festgestellten wesentlichen Änderung im Sinne der 16. BImSchV an 

bestehenden Wohngebäuden in der Fürther und teilweise Limbacher Straße ist im 

Hinblick auf das Urteil des OVG Koblenz vom 30. Januar 2006 im Bebauungsplan-

verfahren bei einer Erhöhung der bestehenden Geräusch-Vorbelastung von über 

70 dB(A) am Tag bzw. über 60 dB(A) in der Nacht durch planinduzierte Erhöhungen 

um 0,3...0,5 dB, das Erfordernis zur Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen im 

Hinblick auf eine Lärmsanierung zur prüfen.  

 

 

8. EMPFEHLUNGEN FÜR TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND 

SCHALLTECHNISCHE HINWEISE 

 

8.1 Festsetzungen durch Planzeichen 

 

Es wird empfohlen, in der Planzeichnung Schallschutzmaßnahmen entlang der Bau-

linien bzw. der Baugrenzen festzusetzen.  

 

Die entsprechenden Bereiche sind in Anlage 21 des Berichtes dargestellt. 
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8.2 Textliche Festsetzungen 

 

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen sind aktive bzw. passive 

Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen vorzusehen.  

 

Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden bzw. Lärm-

schutzwällen aufgrund der vorhandenen städtebaulichen Situation nicht realisierbar 

sind bzw. eine lärmorientierte Grundrissgestaltung durch die Ausschöpfung aller 

planerischen Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, können passive Lärmschutzmaß-

nahmen am Gebäude zur Einhaltung der zulässigen Innenpegel in den schutzbe-

dürftigen Räumen an diesen Fassaden zugelassen werden.  

 

Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind die Anforderungen der Luft-

schalldämmung nach DIN 4109-1:2018-01 einzuhalten.  

Sofern zum Zeitpunkt der Baueingabe eine neuere Fassung der DIN 4109-1 bau-

aufsichtlich eingeführt ist, müssen die Anforderungen an die Luftschalldämmung 

nach diesen Maßgaben ermittelt werden. 

 

Für Schlafräume ist durch den Einbau von fensterunabhängigen schallgedämmten 

Lüftungseinrichtungen bzw. einer zentralen Lüftungsanlage für eine ausreichende 

Belüftung zu sorgen. 

 

 

8.3 Hinweise zum Schallimmissionsschutz 

 

Grundlage der Bemessung der schalltechnischen Anforderungen und der baulichen 

Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm (Art und Güte der Außenbauteile sowie 

gegebenenfalls zu berücksichtigende Zusatzeinrichtungen) sind die im Bericht 

15195.4 der Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG vom  

5. April 2022 in den Anlagen 7 bis 17 dargestellten Beurteilungspegel für den Tag-

zeitraum und Nachtzeitraum.  

 

Abweichungen von den im Bericht 15195.4 genannten Beurteilungspegeln sind zu-

lässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass unter Berücksichtigung anderer 

Gebäudegeometrien, aktiver Lärmschutzmaßnahmen bzw. der aktuellen  

Datenlage geringere Beurteilungspegel vor den Fassaden der geplanten Gebäude 

auftreten.  
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9. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Stadt Schwabach plant in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Vogelsang 

die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP S-X-20 „Stadtgold 

- Stadtquartier ehemaliges Fabrikgelände Niehoff an der Fürther Straße“. Im Plan-

gebiet sind Flächen geplant, welche als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 

BauNVO und als Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt werden 

sollen. 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die auf das Plangebiet ein-

wirkenden Verkehrsgeräuschimmissionen der benachbarten Straßen gemäß Ab-

stimmung mit der Stadt Schwabach nach dem Berechnungsverfahren der  

RLS-19 ermittelt. Dabei wurde in den Berechnungen gemäß Angaben der Stadt 

Schwabach die Fürther Straße als Bundesstraße berücksichtigt.  

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die zugrunde zu legenden schalltechni-

schen Anforderungen der anzuwendenden Regelwerke durch die zu erwartenden 

Verkehrsgeräuschimmissionen an den lärmabgewandten Fassaden der geplanten 

Gebäude im Wesentlichen eingehalten und an den sonstigen Fassaden überschrit-

ten werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Straßenverkehrsgeräusche, 

ausgehend von der Fürther Straße.  

In den Außenwohnbereichen im Inneren des Plangebietes werden die schalltechni-

schen Anforderungen der anzuwendenden Regelwerke ebenfalls im Wesentlichen 

eingehalten. 

 

An der bestehenden Wohnbebauung im Umfeld des Geltungsbereiches ist eine Pe-

gelerhöhung der Verkehrsgeräusche durch den planinduzierten Verkehr und durch 

Reflexionen von der geplanten Bebauung festzustellen. 

Die rechnerisch ermittelte Pegelerhöhung an den bestehenden Gebäuden im Be-

reich der Kreuzung Fürther Straße/Limbacher Straße sowie westlich der Fürther 

Straße überschreitet zum Teil das im Rahmen der Abwägung hilfsweise heranzu-

ziehende Kriterium der 16. BImSchV für eine wesentliche Änderung und bedarf der 

weitergehenden Prüfung im Rahmen der Abwägung der Stadt Schwabach. 
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Unsere Empfehlungen für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan und 

schalltechnischen Hinweise sind in Abschnitt 8 zusammengefasst. 

 

 

Nürnberg, den 5. April 2022 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP., M.Ac. Dietmar Jagusch 

Geschäftsführung Projektleitung 

 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

Anlagen 
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